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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §108e;

1. EStG 1988 § 108e heute

2. EStG 1988 § 108e gültig ab 05.06.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2004

3. EStG 1988 § 108e gültig von 31.12.2003 bis 04.06.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 133/2003

4. EStG 1988 § 108e gültig von 05.10.2002 bis 30.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 155/2002

Rechtssatz

Gemäß § 108e Abs. 1 EStG 1988 kann für den Investitionszuwachs bei prämienbegünstigten Wirtschaftsgütern eine

Investitionszuwachsprämie von 10% geltend gemacht werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass "die

Aufwendungen für die Anscha=ung oder Herstellung im Wege der Absetzung für Abnutzung (§§ 7 und 8) abgesetzt

werden". Wie der Verwaltungsgerichtshof im Erkenntnis vom 20. April 2006, 2005/15/0156, ausgesprochen hat, ergibt

sich daraus, dass Wirtschaftsgüter nur dann Anspruch auf IZP im Sinne des § 108e EStG 1988 vermitteln können, wenn

sie dazu gewidmet sind, langfristig dem Betrieb als Anlagevermögen zu dienen. Unter Hinweis auf Quantschnigg, ÖStZ

2003/239, hat der Verwaltungsgerichtshof dabei auch auf den Zweck der Regelung des § 108e EStG 1988 verwiesen,

aus welchem sich ebenfalls ergibt, dass Wirtschaftsgüter, die in die Berechnungsgrundlage der IZP eingehen, zum

längerfristigen Einsatz im Betrieb bestimmt sein müssen.Gemäß Paragraph 108 e, Absatz eins, EStG 1988 kann für den

Investitionszuwachs bei prämienbegünstigten Wirtschaftsgütern eine Investitionszuwachsprämie von 10% geltend

gemacht werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass "die Aufwendungen für die Anscha=ung oder Herstellung im

Wege der Absetzung für Abnutzung (Paragraphen 7 und 8) abgesetzt werden". Wie der Verwaltungsgerichtshof im

Erkenntnis vom 20. April 2006, 2005/15/0156, ausgesprochen hat, ergibt sich daraus, dass Wirtschaftsgüter nur dann

Anspruch auf IZP im Sinne des Paragraph 108 e, EStG 1988 vermitteln können, wenn sie dazu gewidmet sind,

langfristig dem Betrieb als Anlagevermögen zu dienen. Unter Hinweis auf Quantschnigg, ÖStZ 2003/239, hat der

Verwaltungsgerichtshof dabei auch auf den Zweck der Regelung des Paragraph 108 e, EStG 1988 verwiesen, aus

welchem sich ebenfalls ergibt, dass Wirtschaftsgüter, die in die Berechnungsgrundlage der IZP eingehen, zum

längerfristigen Einsatz im Betrieb bestimmt sein müssen.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2012:2010150194.X01

Im RIS seit

27.06.2012

Zuletzt aktualisiert am

08.01.2016

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2010150194_20120524X01#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004570&Artikel=&Paragraf=108e&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1988/400/P108e/NOR40051941
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1988/400/P108e/NOR40047775
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1988/400/P108e/NOR40036101
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/108e
https://www.jusline.at/entscheidung/32792
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/108e
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/108e
https://www.jusline.at/entscheidung/32792
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2012/5/24 2010/15/0194
	JUSLINE Entscheidung


